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Gegen das Stempelſteuergeſetz

Die Handelskammer zu Halle hat eine eingehende
Petition gegen den Geſetzentwurf welcher eine Reform der
gegenwärtigen Stempelſteuerverhältniſſe in Preußen anſtrebt
und dem Landtage vorliegt an das Abgeordnetenhaus
gerichtet Die Petition iſt zugleich ſämmtlichen Handels
kammern zugegangen mit dem Anheimgeben ſich derſelben an
zuſchließen oder in ähnlicher Weiſe petitionirend vorzugehen
Das Vorgehen der Handelskammer verdient alle Anerkennung
und wird bei den übrigen Handelskammern zweifellos Nach
folge finden Die Petition hat folgenden Wortlaut

Halle a den 7 März 1895
Dem Hohen Hauſe der Abgeordneten beehren wir uns folgen

des den Entwurf eines Stempelſtenergeſetzes betreffend zur ge
neigten Beſchlußfaffung gehorſamſt vorzutragen

Die Nothwendigkeit des Erlaſſes eines Stempelſteuergeſetzes
damit an Stelle der gegenwärtig geltenden mannigfaltigen un
größtentheils veralteten Beſtimmungen ein einheitliches Recht
tritt erkennen wir vollſtändig an Dem vorliegenden Geſetz
entwurfe vermögen wir aber aus wirthſchaftlichen und aus
Gründen des allgemeinen Verkehrs nicht beizupflichten und wir
richten daher die gehorſame Bitte an das Hohe Haus der Ab
geordneten demſelben in der gegenwärtigen Faſſung die Zu
ſtimmung verſagen zu wollen

Bezüglich einer Umgeſtaltung des Geſetzentwurfes geſtatten
wir uns folgende Abänderungsanträge dem Hohen Hauſe zu
einer geneigten Berückſichtigung zu unterbreiten

Wir bemerken hierzu ergebenſt daß weil der fragliche Geſetz
entwurf den Handelskammern nicht zur Aeußerung vorgelegt
worden iſt außerdem auch eine vorherige Veröffentlichung nicht
ſtattgefunden hat wir nicht in der Lage geweſen ſind den
Geſetzentwurf wegen der Kürze der Zeit in allen ſeinen Einzel
heiten einer genauen Durchſicht zu unterziehen ſondern wir
müſſen uns leider bei unſern Betrachtungen auf einige wenige
Punkte beſchränken

Nach dem dem Geſetzentwurfe beigegebenen Stempeltarife Nr 2
Abſatz 2 ſind Beurkundungen über die Abtretung von Rechten
ſowie Jndoſſamente ſofern nicht nach 8 5 zweiter Abſatz des
Reichsſtempelgeſetzes vom 27 April 1894 Stempelfreiheit ein
tritt mit e Proz zu verſteuern

Das Wort Jndoſſament läßt es fraglich erſcheinen ob hierunter
nicht allein die Uebertragung von Werthpapieren ſondern auch
von Wechfeln und Konnoſſementen verſtanden werden kann
Letztere Jndoſſamente vertragen eine derartige Steuer nicht wes
halb ſie von derſelben ausgeſchloſſen ſein müſſen was auch wohl
in der Abſicht der Vorlage liegt Um aber keinen Zweifel auf
kommen zu laſſen ſtellen wir den Antrag daß das Wort Jn
doſſament an dieſer Stelle eine genaue Feſtſtellung erlangt ſo
daß kein Zweifel aufkommen kann in welchem Sinne es in
dieſer Beſtimmung zur Anwendung gelangen wird

Jn Nr 26 des Tarifs werden unter a die Errichtung von Aktien
geſellfchaften und Kommanditgeſellſchaften auf Aktien ſowie die
Erhöhung des Aktien oder Grundkapitals ſolcher Geſellſchaften
mit /20 Proz verſteuert Dazu werden unter b die Errichtung
einer Kommanditgeſellſchaft oder offenen Handelsgeſellſchaft ſowie
Verabredungen über den Eintritt eines neuen Kommanditiſten
oder Geſellſchafters in dieſe Geſellſchaften oder über die Er
höhung der gemachten Einlage mit 20 Proz zur Stempelſteuer
herangezogen

Wir ſtellen den Antrag beide Beſtimmungen zu ſtreichen
und zwar die unker a befindliche weil ſchon eine Be

ſteuerung dieſer Geſellſchaften von 1 Proz gemäß dem Reichs
ſtempelgeſetze vom 27 April 1894 ſtattgefunden hat und einer
erneuten Beſteuerung durch den Landesſtempel in keiner Weiſe
das Wort geredet werden kann

die unter b befindliche weil hierdurch ein tiefer Eingriff
in die perfönlichen Verhältniſſe der betreffenden Geſellſchaft
herbeigeführt wird welchen wir nicht zu billigen vermögen
Außerdem enthalten beide Beſtimmungen eine bisher noch nicht
dageweſene Belaſtung des Handels welcher wohl bei der von
vielen Seiten herbeigeführten ſcharfen Heranziehung von Handel
Jnduſtrie und Gewerbe zu den Reichs Staats und Kommunal
abgaben welche durch die neuere Geſetzgebung bewirkt worden
iſt nicht mehr das Wort geredet werden kann

Aus dem gleichen Grunde bitten wir im Anſchluſſe hieran die
Nr 8 Abſatz 3 des Tarifs die Umſchreibung von Grundſtücken
ſeitens der Geſellſchafter c betreffend zu ſtreichen

Gemäß Nr 34 Ziffer 3 iſt von Kauf und Lieferungsverträgen
über bewegliche Gegenſtände ſofern die letzteren entweder zum
unmittelbaren Verbrauche in einem Gewerbe oder zur Wieder
veräußerung in derſelben Beſchaffenheit oder nach vorgängiger
Bearbeitung oder Verarbeitung dienen ſollen oder im Jnlande
vor einem der Vertragſchließenden erzeugt oder hergeſtellt ſind
eine Stempelabgabe von e Proz zu entrichten

Dazu wird in 8 1 Abſatz 3 des Geſetzentwurfes der Abſchluß
derartiger Verträge folgendermaßen beſtimmt

Jt die Einigung über ein Vertragsverhältniß durch Brief
wechſel oder durch Austauſch ſonſtiger ſchriftlicher Mittheilungen
herbeigeführt worden ſo ſind dieſe Schriftſtücke nur dann
ſtempelpflichtig wenn die Betheiligten beabſichtigt haben durch
den Briefwechſel oder den Austauſch der Mittheilungen eine
die Aufnahme eines förmlichen Vertrages erſetzende Beweis
urkunde über das Geſchäft zu errichten
Der Briefwechſel welcher ſonach nur ein Uebereinkommen

zwiſchen Entfernten enthält ſoll freibleiben während der
Briefwechſel welcher als Beweismittel für einen abgeſchloſſenen
Vertrag dient als ſtempelpflichtig iſt Die Vor
ausſetzung daß der Briefwechſel als Beweismittel dienen ſoll
kann eine abſichtliche oder ſtillſchweigende ſein Die abſichtliche
Vorausſetzung würde dann vorhanden ſein wenn aus dem
Briefwechſel mit klaren Worten oder aus ſonſtigen unzwei
deutigen Umſtänden hervorgeht daß durch denſelben ein aus
drücklicher Vertrag erſetzt werden ſollte Die ſtillſchweigende
Vorausſetzung daß die Korreſpondenz als Beweismittel für einen
abgeſchloſſenen Vertrag zu dienen hat liegt jedem geſchäftlichenBriefwechſel zu Grunde denn in allen Fällen n denen die
fragliche Angelegenheit ein Streitobjekt bildet muß derſelbe von
den Gerichten als Beweismittel herangezogen werden Demnach
würde der geſammte kaufmänniſche Briefwechſel ſoweit in ihm
der Abſchluß eines Kaufgeſchäftes enthalten iſt unter die ſtempel
pflichtigen Urkunden fallen und wir zweifeln nicht daß ſolches
falls die Beſtimmung des 8 1 Abſatz 3 wirklich Geſetz werden
ſollte thatſächlich zur Durchführung gelangt Welche Wirkung
dieſes für den allgemeinen Verkehr haben würde wird in das
rechte Licht gerückt wenn man hierzu den 8 30 Abſatz 4 heran
zieht Derſelbe lautet in ſeinem erſten Theile

Privatperſonen ſind auf Erfordern der Vorſtände der
Stempelſteuerämter verpſflichtet ſich über die gehörige
Beobachtung der Stempelgeſetze auszuweiſen wenn Thatſachen
vorliegen welche die Vermuthung rechtfertigen daß die Stempel
geſetze verletzt ſind Auf den Antrag des Vorſtandes des
Stempelſteueramtes hat das Amtsgericht in deſſen Bezirk die
Privatperſon ihren n oder in Ermangelung deſſen
ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat über die Anordnung
re Beſchlagnahme oder Durchſuchung Entſcheidung zu

en c
Auf jede Denunckation hin würde demnach das Amtsgericht
genöthigt ſein eine Beſchlagnahme der geſammten
oder die s W derſelben anzuordnen Eine derartige
ungeheuerliche Beläſtigung des geſammten geſchäftlichen Verkehrs
welche bisher niemals beſtanden hat und das unbequeme Ein

d keit nichts zu erinnern Es würde dadurch der gegewärtig

korrentverkehr

dringen in die geheimſten Privat bezw Geſchäftsverhältniſſe muß
unter allen Umſtänden vermieden werden

Dazu kommt noch ein anderer Umſtand Wenn durch den
Briefwechſel auch ein rechtskräftiger Geſchäftsabſchluß zuſtande

ekommen iſt findet nicht immer die Erfüllung des Geſchäftes
tatt denn es kann der Auftrag annullirt werden die Waare
wird oft zur Dispoſition geſtellt wegen nicht genauer d h
mäßiger Erfüllung entſtehen vielfach Differenzen und der wirklich
entrichtete Preis unterſcheidet ſich in merkbarer Weiſe von dem
uvor vereinbarten uſw alles Umſtände welche eine genaueHexechunng des Stempels nicht als durchführbar erſcheinen laſſen

Der Weg der Zurückerſtattung zu viel entrichteter Stempel
gebühren iſt ein ſo ſchwieriger daß er von praktiſchen Geſchäfts
leuten wohl nur in den ſeltenſten Fällen beſchritten werden dürfte

Der geſchäftliche Briefwechſel iſt daher nicht zu den Urkunden
zu rechnen welche der Stempelpflicht unterliegen

Jn denjenigen Fällen in welchen der Abſchluß eines förmlichen
Vertrages allgemein üblich iſt und der Briefwechſel dazu dient
dieſen Vertrag zu umgehen haben wir gegen die Stempelpflichtig

beſtehende Zuſtand erhalten bleiben
An das Hohe Haus der Abgeordneten richten wir deshalb die

gehorſame Bitte geneigteſt dahin wirken zu wollen daß 8 1
Abſatz 3 in entſprechender Weiſe umgeſtaltet wird und daß aus
demſelben unzweideutig hervorgeht daß der geſchäftliche Brief
wechſel durch welchen Käufe und Verkäufe über bewegliche
Gegenſtände abgeſchloſſen werden nicht als Urkunde im Sinne
der Rede ſtehenden Geſetzes anzuſehen iſt und ſtempelfrei

eibt
Des weiteren ſehen wir uns veranlaßt bezüglich der Nr 34

Ziffer 3 des Tarifes noch auszuführen daß in dieſer Beſtimmung
nicht allein eine unerträgliche neue Steuer welche bei dem
geſunkenen Unternehmergewinne von den einzelnen Geſchäften
nicht mehr erhoben werden kann enthalten iſt ſondern daß ſie
auch deshalb unannehmbar iſt weil ſie das läſtige Eindringen in
die privaten Verhältniſſe in nicht abzuſehender Weiſe in ſich
ſchließt Wenn die Motive darauf hinweiſen daß in dem Stempel
geſetze vom 7 März 1822 derartige Kauf und Lieferungsverträge
ſtempelpflichtig waren und demgemäß auch in der Gegenwart
wieder mit einer Stempelſteuer belegt werden müßten ſo iſt eine
derartige Begründung gegenüber den vollſtändig veränderten
Verkehrsverhältniſſen der Jetztzeit als irgendwie beweiskräftig
nicht anzuſehen

Der gegenwärtige Handel verträgt eine derartige Belaſtung
nicht mehr Ganz beſonders hart würde aber der Zwiſchenhandel
getroffen werden weil derſelbe hiervon regelmäßig doppelt
belaſtet werden würde

Außerdem iſt darauf hinzuweiſen daß nach Ziffer 4b des
Tarifs zum Reichsſtempelgeſez vom 27 April 1894 Kauf und
ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte falls ſie unter Zugrundelegung
von Uſancen einer Vörſe geſchloſſen werden mit vom Tauſend
zur Verſteuerung gelangen während ihnen durch den Geſetz
entwurf im Effektiv und Loco Verkehr wenn kein börſenmäßiger
Handel ſtattgefunden ein Landesſtempel von o vom Tauſend
auferlegt werden ſoll eine Anomalie welche mit der Tendenz
des Reichsſtempelgeſetzes welches nur eine Belaſtung der Börſen
geſchäfte herbeiführen wollte im ſchärfſten Widerſpruch ſteht

Weiter können wir nicht umhin darauf hinzuweiſen daß dieſe
Belaſtung eine ſpezifiſch preußiſche iſt der Handel anderer
deutſcher Staaten hiervon nicht getroffen wird Hierdurch wird
gerade unſer Bezirk in erheblichem Maße leiden weil derſelbe
faſt ganz von deutſchen Bundesſtaaten umgeben iſt Diejenigen
Geſchäfte welche aus dieſen bisher ſelbſt zur Abwicklung gelaugten
würden ſich ohne weiteres für die Folge zurückziehen wie auch
erhebliche r n en von hier aus in dem Königreich
Sachſen den Thüringiſchen Staaten und dem Herzogthum Anhalt
Unterkunft ſuchen dürften

An das Hohe Haus der Abgeordneten richten wir daher das
ergebene Erſuchen gütigſt dafür Sorge tragen zu wollen daß
die Ziffer 3 der Nummer 34 des Tarifs geſtrichen wird

Jn Nummer 41 des Tarifs wird die Urkunde über die
Beſtätigung oder Anſtellung vereidigter Mäkler mit einem
Steuerſatze von 25 Mark belegt Wir bemerken hierzu
ergebenſt daß dieſer Steuerſatz an großen Börſen an
gezeigt erſcheinen kann dagegen ſich für die Anſtellung
bezw Beſtätigung von Mäklern an kleinen Börſen namentlich
an Börſen der größeren Provinzialſtädte ſich nicht eignet weil
es daſelbſt ſchwer iſt geeignete Perſonen als vereidigte Handels
mäkler zu erhalten Würde die Anſtellung derſelben noch mit
25 M belaſtet welcher Satz auch im Hinblicke auf den geringen
Ertrag einer derartigen Stellung viel zu hoch erſcheint ſo würde
die Erlangung geeigneter Perſonen ſehr erſchwert werden

r ſtellen daher den Antrag die Nr 41 wie folgt abzu
ändern

Mäkler vereidigte an Börſen an denen Terminpreiſe notirt
werden Urkunden über die Beſtätigung oder Anſtellung der

ſelben e e 2an ſonſtigen Börſen freiIn Nr 59 des Tarifs werden Schuldverſchreibungen aller Art
mit einem Stempel belegt Von weſentlichſter Bedeutung iſt
hierbei der Lombard und Kontokorrentverkehr Erſterer war
bisher dem höheren Steuerſatze für Schuldverſchreibungen unter
worfen gegenüber welchem in dem Tarife ein ermäßigter Satz
in Ausſicht genommen iſt weil wie die Motive ausführen hier
durch die Lombardgeſchäfte ungebührlich beſchwert worden ſeien
Thatſächlich hat eine Stempelſtener für den Lombardverkehr
nicht beſtanden weil die Rechtſprechung nur dann Schuld
urkunden zur Stempelpflicht heranzog wenn ſie eine Angabe
über den Schuldgrund n Eine ſolche wurde indeſſen im
Lombardverkehr nicht verlangt weil eine einfache Empfangs
beſtätigung über das Erhaltene ausreichend war Nach dem
Entwurfe tritt unabhängig von dem Schuldgrunde dann die
Stempelpflichtigkeit der Schuldurkunden ein wenn durch die
ſelben ein Schuldverhältniß begründet wird Demnach unterliegt
der geſammte Lombardverkehr der Stempelſteuer wodurch eine
um ſo höhere Belaſtung deſſelben herbeigeführt wird je kürzer
die Friſten für beliehene Effekten oder Waaren ſind

Es findet aber nicht allein im rein fiskaliſchen Jntereſſe eine
hohe Belaſtung des Lombardſchuldners ſtatt ſondern auch der
Lombardgläubiger wird außerordentlich in ſeinem Geſchäfts
verfahren beläſtigt da er für die richtige Erfüllung der Stempel
pflicht verantwortlich iſt

Wir bitten daher gefälligſt dahin einwirken zu wollen daß
Nr 59 derart abgeändert wird daß der Lombarbverkehr in dem
bisherigen Umfange von der Stempelſteuer befreit bleibt

Ferner ſind Meinungen nach der Richtung laut geworden und
zwar infolge des Umſtandes daß Sparkaſſenbücher und Be
ſcheinigungen öffentlicher Sparkaſſen über einzelne Einlagen aus
drücklich unter den rer aufgeführt werden daß der Konto
korrentverkehr unter die Beſtimmung des S 59b fallen könnte
Es erſcheint dieſes jedoch unmöglich weil die einzelnen Poſten
im Kontokorrentverkehre nicht für ſich ſelbſtändig daſtehen nicht
eingeklagt werden können und nur Theile eines endgiltigen
Saldos darſtellen Eine Heranziehung des Kontokorrentverkehrs
zur Stempelſteuer kann daher wohl nicht durchgeführt werden
Sollte es aber dennoch ſein ſo würde man dieſem
wichtigen Mittel im Geldverkehre der Neuzeit den größten Ab

e thun und ſchwere Schädigungen allgemeinſter Art herbei
ührenDas Gleiche i für den Checkverkehr welcher mit dem Konto

daß Gläubiger und Schuldner den Platz gewechſelt haben Auchür dieſen iſt völlige Freiheit von der Elempeiſtener zu ver

eitung

tragen zu wollen daß ſowohl der Kontokorrentverkehr als a
der Checkverkehr nicht unter die Beſtimmung der Nr 59b d
Tarifs fallen und ſomit ſtempelſteuerfrei bleiben

Jn Nr 75 werden Vollmachten Ermächtigungen und Aufträmit einer nach dem Werthe des Gegenſtandes ſehenten Stemp

ſteuer belegt Dazu wird in Abſatz 2 beſtimmt daß Schrift
ſtücke in welchen jemand einem Dritten gegenüber erklärt daß er
einem andern die Vornahme einer Angelegenheit rechtlicher Natur
aufgetragen habe wie Vollmachten zu verſteuern ſind Wir geſtatten uns hierzu auszuführen bat hierdurch der Güterverkehr

in erheblichem Maße getroffen wird Es herrſcht vielfach der
Gebrauch daß der Verſender um feine geſchäftlichen Verbin
dungen nicht preis zu geben die Güter unter ſeiner Adreſſe nach
der Empfangsſtation befördern läßt und an dieſe unter Bel
fügung des Duplikatfrachtbriefes Anweiſung zur Auslieferung
geht Noch zahlreicher ereignen ſich die Fälle in denen der
Empfänger in der Zwiſchenzeit über das Guk verfügt hat weshalb er genöthigt iſt an die Güterverwaltung den Auftrag zu
ertheilen daſſelbe an eine andere Adreſſe auszuliefern

Bisher waren ſowohl dieſe Verfügungen des Verſenders als
auch des Empfänugers ſtempelfrei bis letztere durch eine Ent
ſcheidung des Reichsgerichtes für Vollmachtsaufträge erklärt
wurden worauf ſie durch Verfügung des Herrn Miniſters der
öffentlichen Arbeiten vom 21 Mai 1894 als ſtempelpflichtig er
achtet wurden Hierdurch iſt eine ſtarke Belaſtung des Verkehrs
herbeigeführt worden welche auch in vielfachen Zuſchriften an
die gehorſamſt unterzeichnete Handelskammer ihren Ausdruck ge
funden hat Eine nach dieſer Richtung zielende Eingabe an den
Herrn Finanzminiſter die Stempelfreiheit für derartige Aufträge
in dem Entwurfe eines Stempelſteuergeſetzes wiederherzuſtellen
hat nicht nur nicht gefunden ſondern es ſind
auch gemäß dem Wortlaute von Abſatz 2 Ziffer 75 des Tarifes
die bisher noch ſtempelfreien Aufträge des Abſenders zurStempelpflicht herangezogen worden Ferner iſt noch in Se
rückſichtigung zu ziehen daß der Stempel bisher 1,50 M betru
aber in Zukunft nach dem Werthe des Gegenſtandes der Vo
macht zu bemeſſen ſein wird und nur dann wenn derſelbe nicht
ſchätzbar iſt der Fixſtempel von 1,50 M erhoben wird Der
Güter wie auch der Gepäckverkehr der Reiſenden wird demnach
in den Pilen in welchen die in Rede ſtehenden Verfügungen zu
treffen ſind im rein fiskaliſchem Jntereſſe mit einer ungemein
hohen Steuer belegt welcher im Jntereſſe der Verkehrsentwicke
lung mit Entſchiedenheit entgegengetreten werden muß Würde
dennoch dieſe Beſtimmung bezüglich des Güterverkehrs Geſetz
werden ſo wird der Verkehr in nicht unerheblichem Maße unter
bunden und mancher Verſand müßte unterbleiben weil gegen
wärtig bei den geſunkenen Preiſen und verſchwindend geringem
Unternehmergewinne in vielen Fällen das Geſchäft die in Aus
ſicht geſtellte Steuer nicht mehr aufzubringen vermag Der
Fiskus wird hierbei durch den Wegfall der Frachten bei weitem

geſchädigt werden als durch den Wegfall der Stempel
euer

An das Hohe Haus der J richten wir deshalb die
höfliche Bitte gefälligſt die Nr 75 dahin abändern zu wollen
daß der Güter und Gepäckverkehr von der in Ausſicht genom
menen Stempelſteuer in Zukunft befreit bleibt

Nach 8 7 des Entwurfs ſteht den einſchlägigen Behörden das
Recht zu Auskunft über den Werth des Gegenſtandes und alle
ſonſtigen für die Feſtſetzung der Stempelſteuer in Betracht kom
menden thatſächlichen Verhältniſſe ſowie die Vorlegung von Ur
kunden zu verlangen welche für die Beurtheilung der Stempel
pflichtigkeit von Einfkuß ſein können Außerdem ſind die
Behörden befugt wenn ſie Bedenken tragen die Angaben der
Steuerpflichtigen als richtig anzunehmen ſelbſtändig und nach
Ermeſſen unter Zuziehung Sachverſtändiger die für die Be
rechnung der Steuer erforderlichen Grundlagen zu ermitteln und
demnach die Steuer zu erheben

Dieſem läſtigen Kontrollſyſteme vermögen wir in keiner Weiſe
das Wort zu reden und weil z B die hinzugezogenen Sach
verſtändigen nur aus der Reihe der Konkurrenten entnommen
werden können kann hierdurch der davon Betroffene aufs
Schwerſte in ſeinen Erwerbsverhältniſſen benachtheiligt werden
Deshalb halten wir den bisherigen Weg nach welchem bei
Meinungsverſchiedenheiten über den Werthgegenſtand gerichtliche
Taxation erfolgt als den geeignetſten um zu einer erforderlichen
Feſtſtellung des Werthes zu gelangen
Wir beantragen deshalb gehorſamſt den S 7 und in Ver

bindung hiermit den g 30 des Entwurfes in der Weiſe abzu
ändern daß jedes unbequeme Eindringen in die Privat bezw
Geſchäftsverhältniſſe vermieden wird und daß eine über das
jetzige Maß hinausgehende Beläſtigung des geſchäftlichen Verkehrs
nicht ſtattfindet

Wir ſprechen daher die Bitte aus geneigteſt r Sorge

Uuniverſitätsweſen
II

Nach der Staatsangehörigkeit zerlegt ſetzte ſich die Studenten
ſchaft ſämmtlicher dentſchen Univerſitäten im Studienjahre 1891/92
aus 14,232 Preußen 11,440 anderen Deutſchen und 1814 Reichs
ausländern zuſammen Von preußiſchen Staatsangehörigen
ſtudirten auf preußiſchen Univerſitäten 10,286 auf anderen
deutſchen Univerſitäten 3996 Umgekehrt ſtudirten von An
gehörigen nichtpreußiſcher deutſcher Bundesſtaaten auf preußiſchen
Univerſitäten 1433 auf anderen deutſchen Univerſitäten 10,007
Was den Beſuch der verſchiedenen Univerſitäten durch Angehörige
der verſchiedenen Fakultäten anbetrifft ſo ſind die von den evan
geliſchen Theologen bevorzugten Univerſitäten Berlin Halle und
Greifswald unter den preußiſchen Erlaugen Leipzig und
Tübingen unter den außerpreußiſchen Univerſitäten Katholiſch
theologiſche Fakultäten befinden ſich abgeſehen von Münſter und
Braunsberg in Preußen nur in Bonn und Breslau von den
übrigen Univerſitäten in Freiburg München Tübingen und
Würzburg Die ſtärkſten juriſtiſchen Fakultäten haben Berlin
Leipzig und München die ſtärkſten mediziniſchen Fakultäten
Berlin München Würzburg und Leipzig Bei der philoſophiſchen
Fakultät iſt wiederum die humaniſtiſche und die naturwiſſen
ſchaftliche e zu unterſcheiden Für die erſtere
kommen häuptſächlich Berlin Halle Leipzig München
und Tübingen für die letztere Berlin München Leipzig
Erlangen Breslan und Heidelberg in Betracht Von den
1814 Ausländern die im Stnudienjahre 1891/92 deutſche
Univerſitäten beſuchten und von denen 147 evangeliſche 14 katho
liſche Theologie 223 Jurisprudenz 446 Medizin und 984 Philo
ſophie ſtudirten ſtammten 291 aus Oeſterreich Ungarn 192 aus
den Balkanländern 351 aus Rußland 24 aus den ſkandinaviſchen
Ländern 43 aus den Niederlanden 39 aus Belgien und Luxem
burg 138 aus England 27 aus Frankreich 5 aus Spanien und
Portugal 238 aus der Schweiz 26 aus Jtalien 361 aus den
Vereinigten Staaten 32 aus dem übrigen Amerika 66 aus Aſien
6 aus Afrika und 5 aus Auſtralien Von den deutſchen Stu
direnden entfallen ihrer Heimath nach auf die Provinz Oſt
preußen 764 oder 82 auf 100,000 männliche Bewohner auf Weſt
preußen 598 85 Berlin 1519 200 Brandenburg 922 73
Pommern 729 98 Poſen 619 74 Schleſien 1721 86 Sachſen

Weſtfalen 1200 97 Heſſen Naſſau 967 120 Rheinland 967
120 Hohenzollern 19 60 im ganzen auf Preußen 14,232 oder

e S Aehnlichkeiten aufzuweiſen hat nur 106 Schleswig Holſtein 465 75 Hannover 1212 107

angen 97 auf 100,000 männliche Bewohner Von den übrigen deutſchen
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